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Sämstag'den 21. Februar

Abonnementspreist
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Schweizerische

eitung.

Hinrückniigsgebiihr:
13 Cts. die Petitzeile oder

deren Raum,
(6 pfg. für Deutschland)

Erscheint jeden Samstag
l Boaen stark m. nionatl

Reilage des

.Schweiz. Pastoralblattes"

Das Verhältniß von Kirche und Staat.

Gibt cs faktisch eine vollständige Trennung v o »

Kirche und Staat?
Ueberblickt man die Entwicklung, welche das Verhältniß

von Kirche'uud Staat seit dem letzten Jahrhundert genommen

hat, so kann man über das Endziel nicht im Zweifel sein, aus

welches^ diese Entwicklung hinweist. Wir scheinen einer Zeit
entgegenzugehen, wo einerseits die kirchlichen Gemeinschaften

der staatlichen Unterstützung entbehren, aber auch von staat-

licher Einmischung und Bevormundung befreit sind und die

Pflege der religiösen Bedürfnisse eine Vache der freien Vereins-

thätigkeit geworden ist und wo anderseits der Staat selbst seine

Verbindung mit den religiösen Gemeinschaften lockert, seine

Gesetzgebung von der Rücksicht auf' ein kirchliches Dogma
ablöst Diese Ordnung dcr Dinge wird nicht nur von den

Freidenkern herbergewünscht, die sich' von sMr Gemeneschast

mit einer bestehenden Kirche losgemacht, sowie von den positiv

Ungläubigen, die die religiöse Wahrheit gänzlich negiren, sonder»

es wird diese Ordnung der Dinge auch von den gläubigen
Anhängern der Kirchen-Gemeinschaften begrüßt, welche die Ein-
Mischung andersgläubiger oder ungläubiger Staatsmänner in
ihre kirchlichen Angelegenheiten unwillig ertragen und in einer

gänzlichen Ablösung der Kirche vom Staat ein mächtiges För-
deruiß für daS religiöse Leben erblicken. Religions-, Gewissens-

und Kirchenfreiheit hat hier den Sinn, daß der Staat sich zu
den bestehenden Religionen und Kirche» indifferent verhält, daß

er ihnen gegenüber eine neutrale Stellung einnimmt, daß er
alle in gleicher Weise duldet und schützt, keine bevorzugt und

nur Uebergriffe von Vorstehern oder Mitgliedern einer Kirche
in das staatliche Gebiet ab- und zurückweist.

Die Frage ist aber, ob eine solche neutrale oder indiffc-
reute Stellung des Staates gegenüber den in seinem Bereiche

existirenden Religionen und Kirchen in der That möglich sei.

Der Staat ist nämlich kein bloßes Abstractnm, der nur in der

Jene existirt, er ist etwas Konkretes, etwas Greifbares, seine

Glieder und seine Regenten sind Menschen, wirkliche Menschen
mit Fleisch und Blut. Diese Regenten gehören entweder einer

der bestehenden Kirchen an und bekennen sich mit Heiz und
Mund zu einer dcr im Bereiche des Staates bestehenden Rcli
gionen, oder sie gehören als Freidenker keiner positiven Religion
und kirchlichen Gemeinschaft an, odei sie sind erklärte Atheisten,

Ungläubige. Können und werccn sich diese drei Klassen von

Staatsmännern wirklich indifferent zu den bestehenden N.li-
gionen und Kirchen verhallen?

Die einer tiefer im Staalöberciche bestehenden Religionen
und Kirchen mit Herz und Mund angehörenden Staatsmänner
werden unvermerkt und unwillkürlich die eigene Religion und

Kirche begünstigen und deren Bekenncr bevorzugen und Be-
kenner einer ander» Religion und Kirche zurücksetzen. Die zu
keiner dcr bestehenden positiven Religionen und Kirchen sich

bekennenden Staatsmänner werden in jeder positiven Neli-
gion einen Hemmschuh für die freie Bewegung des Staates
erblicken und dann» denselben gegenüber sich abwehrend nnd

apathisch verhalten. Förmliche Ungläubige werden in Neli-
gion und Kirche ei» Hindering für den Fortschritt der mensch-

lichen Gesellschaft und die sreie Bewegung des Geistes erblicken

und sich denselben gegenüber feindlich verhalten.
Der Staat mag in seincr Verfassung und Gesetzgebung

noch so ausdrücklich und förmlich Religions-, Gewissens- nnd

Kiàhenfreiheit anssprcchcn und garantircn, die wirkliche» Ne-

genten werden gemäß ihren religiösen Ansichten und gemäß

ihrem eigenen religiösen Bekenntniß zu einer der im Staate be-

stehende» Religionen und Kirchen sich freundlich oder zu allen

apathisch oder gar feindlieh verhalten. Keiner wird seinen

sGlaubcn oder seineu Unglaube» ganz ignorireu und einen den

bestehenden Religionen und Kirchen übergeordneten, wirklich
neutralen Standpunkt einnehmen nnd einnehmen können.

Die tägliche Erfahrung beweist die Wahrheit des Ge-

sagten.

Die schweiz. Bundesverfassung garantirt iir Art. 49 die

Glaubens- und Gewissensfreiheit. Allein dieser Artikel bildet
kein Hinderniß gegen die Begünstigung dcr einer s. g. freien

religiösen Denkweise zugethanen Schweizer und gegen die ans-

fallende und kränkende Zurücksetzung der gläubigen Katholiken.
Die Mitglieder dcr obersten Bundcsbehördeu verhalten sich eben

nicht indifferent gegen die i» dem Lande bestehenden Religionen
und Kirchen; tie leitenden Staatsmänner verhalten sich zur
katholischen Kirche autipalhisch, zur protestantischen sympathisch

und deßhalb steht ihnen Letzlere näher als die Erstere, dcr Katholik
ist ihnen ferner, der Protestant näher verwandt. Sie begün-

stigen den Protestantismus und lescinden den Katholizismus.
Diese Stellung der leitenden Staatsmänner zu beiden Kirchen

bewirkt, daß die Katholiken den Bundesbehvrden entfremdet,

gegen sie mit Abneigung und Mißtrauen erfüllt werden. Wäh-
rend die Bundesverfassung beide Religionsbekenntnisse einand.r
gleichstellt, so fühlen sich in der That und Wirklichkeit die
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Katholiken zurückgesetzt, die Protestanten dagegen sind bevorzugt

und die Kluft zwischen beiden Konfessionen erweitert sich nn-

geachtet der ausdrücklichen Bestimmung der Bundesverfassung,

daß alle Schweizerbürger gleichberechtigt seieim die Wirklichkeit

ist mächtiger als daS Papier und die menschliche Natur ver-

leugnet sich selbst nicht. Die religiösen Ansichten machen sich

unbemerkt bei der Würdigung der Personen geltend.

Dieselbe Erscheinung macht sich auch in andern Ländern

bemerkbar. Der in der französischen Verfassung garautirtcn
Gewissens- und Religionsfreiheit ungeachtet werden dreh die

barmherzigen Schwestern aus den Spitälern und die katholischen

Schulbrüder aus den öffentlichen Schulen ausgewiesen. Die

leitenden Staatsmänner sind nämlich selbst keineswegs neutrals
sie haben wie eine bestimmte politische Gesinnung, so auch eine

bestimmte religiöse »ud kirchliche Richtung. Sie begünstigen

deßhalb die ihren politischen und religiösen Ansichten nahe-

stehenden Personen im öffentlichen Leben und verfolgen oder

setzen wenigstens zurück die ihrer Politik und ihrem Glauben

fremd oder feindlich gegenüber stehenden Personen, Eine ganz

liehe Indifferenz zwischen den verschiedenen Religionen und

Kirchen ist etwas Unnatürliches, Jeder Mensch fühlt sich zu

dem ihm Verwandten uuwillkürlich hingezogen und von dem

Fremdartigen abgestoßen.

Es bedarf einer hohen, cdcln und großherzigen Gesinnung,
den Menschen unparteiisch, nur nach seinen Geistes- und Ge-

müthseigeuschaften zu beurtheilen und keinen fremdartigen Wir-
knngen Einfluß auf das Urtheil zu gestatten. Es bedarf einer

edel» Gesinnung, deut bessern Fremden dem schlechten! Ver

wandten vorzuziehen. DaS gilt vom Privaten wie vom Staats-

mann. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, daß der

Private über seine Gunst und sein Vermögen freier verfügt,
als der Staatsmann, der in seiner öffentlichen Stellung das

allgemeine Wohl zu Rathe ziehen und seinen Privatwünschen
und seinen persönlichen Beziehungen keinen Einfluß auf seine

amtlichen Verfügungen gestatten soll.

Bischöfliche Hirtenstimmen auf die hl. Fastenzeit.

Z. Aus dem Memlmdtüe des MMirdWell MM ucili

Zt. Gtilleii.

DaS Fastcnmaudat des H o ch w ü r dig st c n B ischofs
A u g u st i n u S E g g e r von St, Galleu enthält eine licht
volle Dar stellnng des dritten K i r ch e u g e b o t e S t „Das
kirchliche Fasten- und AlistinenMliot." Es wird zuerst der

B » ch st a b e, dann d e r G e i st dieses Gebotes besprochen.

Das drille Kirehcngebot enthält zwei Vorsch.ifteum daS

Verbot des Fleischgenusses an bestimmten Tagen und daS cigent-

liehe Fastengebot. Beide Vorschriften verpflichten au sich unter

einer schweren Sünde, aber die Kirche gestaltet Ausnahmen,

wo der Beobachtung erhebliche Schwierigkeiten oder Nachtheile

entgegenstehen. „In den Augen Vieler sind Fasten und Fasten-

gebot eine bloße Aeußerlichkeit. Aeußcrlich sind fie freilich,
aber so, wie die Schale es ist, welche den Kern umgibt, sie

sind eine Aeußerlichkeit, welche mit dem Wesen des sittlichen

und religiösen Lebens in innigem Zusammenhange steht." ^

Schon das erste Gebot, welches Gott den Menschen gc-

geben hat, war ein Speisegesctz. „Der Doppelnatur
des Menschen entsprechend sollte dieses erste Gesetz denn Men-
scheu den Anlaß bieten, in eine m WillenSaktc die Herrschaft
des Geistes über das Fleisch und den Gehorsam des Geistes

gegen Gott auszuüben und so seine sittliche Bewährung zu

finden. Die Stammeltern haben diese Probe nicht bestanden

und die traurige» Folgen ihres Falles lasten noch auf uns,"
Es besteht ein Zwiespalt zwischen Geist und Fleisch, Wenn
der Mensch auch nur nach dem n a t ü rli ch en Sittengesetzc
leben will, muß er fasten im weiter» Sinne, d. h, seine sinn-
lichen Begierden einschränken und im Zaume halten, Aber

auch den r eli g i S s c n Grund des Fastens halten die vor-
christlichen Völker nie ganz vergessen können; eS blieb das Bc-

wußseiu von der NoihweudigkUtz durch Fasten und Entsagung
von Unordnung und Schuld frei zu werden, DaS Fasten aus

religiösen Gründen findet sich darum auch bei den heidnischen Völ-
kern, den Aegypteru, den Jndiern, bei den Griechen und Römern,

Im mosaischen Gesetze bildete das Verbot ge-

wisser Speisen einen wichtigen Bestandtheil; die J'raeliten
hatten eigentliche Fasttage, Die mosaischen Speisegesetze hatten

indessen nur nationalen und vorbildlichen Charakter; ihre Ver-
bindlichkeit beschränkte sich aus die Israelite» und auf die ^
Dauer des Altcu Bundes,

Christus ist der m i t t e l b a r e G e s e tz g c b e r in Be-

zng auf die Kirchengebote, welche an sich menschliche Ge-

setze sind, aber auf Grund der empfangenen Binde- und Löse-

gcwalt von der Kirche im Namen und Auftrage Christi erlassen

wnrden und darum um Christi willen verpflichten. Das Fasten T

in'S Besondere hat Christus selbst geübt; er hat das Gebot der

Selbstverleugnung, welche im Fasten in einer besondern Rich-

tuug zum Ausdruck gelangen soll, aufgestellt; er hat Anleitung
gegeben, wie man fasten soll und hat das Fasten als Mittel
geistiger Hilje neben daS Gebet gestellt. Die Formulirung
eines bestimmten Gebotes aber hat er der Kirche überlassen.

Es sollte dieses in naturgemäßer Entwicklung gleichsam aus der

Kirche herauswachsen. So sind auch die übrigen Kirchengebote

nur allmälig und zum Theil sogar sehr spät entstanden, wie

eS die Abnahme des ersten Eifers im christlichen Leben noth-

wendig machte. Doch schon die apostolischen Canoues und die

ältesten Concilien reden von einem streng gebotene» Fasten,

aber sie stellen nicht selbst erst das Gesetz ant, sondern setzen

es als etwas seit der apostolischen Zeit Bestehendes voraus.

So muß das kirchliche Fasten selbst als eine apostolische
Uebung angesehen werden.

Die Uebung des Fastens in den frühern Jahrhunderten

unterscheidet sich von der jetzigen dadurch, daß sie viel strenger
war. Mit dem Abbruch an der Nahrung war schon von den

ältesten Zeiten an die Enthaltung von gewissen Speisen ver

bunden, „Wenn die Kirche im Laufe der Jahrhunderte die

anfängliche Strenge der Fastenvorschrifteu bis zur jetzigen Praxis ^

hcrabmileerte, so that sie eS einerseits im Hinblick auf den er-
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- alteteu Eifer vicier Gläubigen, anderseits in wohlwollender

Werücksichtigung allgemein waltender Bedürfnisse. Die Kirche

Hit ans diesem Gebiete in ihrer Gesetzgebung eine Weisheit

geoffenbart, welche Bewunderung verdient, unter welchem Ec

sichtspuukte man sie betrachten mag. Vom socialen
2 t a n d p unkt aus erscheint das Fastengesetz als eigentlicher

Ausflug der ausgleichenden Gerechtigkeit. Von dem Verbote

des FleischgeuusseS wird ein großer Theil der Gesellschaft gar

nicht berührt, und zwar gerade jener nicht, der sonst genug

mit des Lebens Ungemach zu kämpfen hat, und dem ein anderes,

härter.s Gesetz die Fleischtöpfe vorenthält. Betroffen werden

von diesem Gesetze durchschnittlich die besser gestellten Volks-

klaffen, und empfunden, d. h. ungern ertragen wird es fast

nur von einer verweichlichten Elite der Gesellschaft, welche au

Abstinenztagen gut thäte, an jene Tausende zu denken, welche

es selten oder nie zum Fleischg nnsse bringen.
- Aehnlich verhält cS sich mit dem Abbruch am Essen, der

einmaligen Sättigung. Dieses Gebot ist zwar allgemein ver-

bindlich, aber die harte Handarbeit galt von jeher als Ent-

schuldignngsgrnnd, das Gebot trifft also wieder den verfeinerten

Theil der Gesellschaft, der sieh in der Regel eines gewählteren

Tisches erfreut, und es auch sonst mit Entsagung und Selbst-

Verleugnung nicht zu übertreiben pflegt."
„Auch vom gesundheitlichen Standpunkte

i.-aus kann das Fastengebot nicht ungünstig beurtheilt werden.

Einmal verlangt die Kirche das Fasten nicht, wo cS der Gc- j

snndheit schadet. Sie hat von jeher jene dispensirt, welche das

Gebot nicht ohne uachtheilige Folgen beobachten können. Aber è

das Fasten ist im Allgemeinen der Gesundheit sogar zuträglich,
und manche Aerzte haben ohne Rücksicht aus das Kirchengebot,

Kblos ans Gründen der Gesundheit empfohlen, von Zeit zu

Zeit einen Fasttag zu halten. Sodann ist bekannt, daß eine

nugeheure Zahl von Krankheiten und frühen Todesfälle» herbei
î

geführt wird durch den Mangel an Selbstbeherrschung im Gc-

nusje von Speise und Trank. Wer sich nun gewissenhaft der

kirchlichen FasteudiSciplin unterwirft, der wird au ihr eine vor-
treffliche Erzieherin zu einer gesunden Diät erfahren."

„Nicht anders verhält es sich mit dein Abstinenzgebot.
"

Der Fleischgennß wird lis heute von den sogenannten Vege-
tarianeru als gesundheitswidrig bekämpft, und es sind sogar

Aerzte von Namen, welche dieser Richtung ihr Wort leihen, i

Die Kirche hat sich nie in diesen Streit gemischt, sie hat

überhaupt nie ein Nahrungsmittel allgemein verboten, sondern

überläßt alle Gaben des Schöpfers den Menschen zum ver.

nunjlgcmäßeu Gebrauche. Wenn Einsiedler und Mönche für j

ihr Leben lang ans den Genuß des Fleisches verzichten, so ist

das ein freiwilliges Opfer, welches die Kirche billiget und an-
nimmt. Aber was sie allen Gläubigen als Gebot auferlegt,
die Enthaltung vom Fleisch au gewissen Tagen, geht nicht!
über die richtige Mitte hinaus. Einige Abwechslung in den ^

Nahrungmittcln sagt sowohl dem Gaumen als der Gesundheit

zu, und es gibt darum Familien, welche ohne unser Kirchen- j

^gebot zu beachten oder vielleicht nur zu kennen, au einem Tage
jeder Woche Fastenspcisen genießen."

„Endlich kau» das Fastengebot noch als gese tz g e b e-

îr is eh c r A k t gewürdiget werde». Auch in einem kleineu

Lande fällt es schwer, ei» Gesetz so zu fassen, daß dessen Au-

wcndnng überall uns in allen Fällen der Gerechtigkeit ent-

spricht. Und nach einer bestimmten Zahl von Jahren regt

sich stets wieder das Bedürfniß, daS alte Gesetz dnreh ein

"eucs zu ersetze». Die Kirche stellt ihre Gebote nicht für ei»

Juzc lnes Land, sondern für alle Welttheile, für den ganzen

Erdkreis auf, und hat die Absicht, daß sie für alle Zeiten

gelten sollen. Das Fastengebot ist zudem noch ein Gesetz,

welches wie kaum ein anderes tief in das Leben hineingreift-

und sogar in jedem Hause und an jedem Tische den Anspruch

ans Geltung erhebt. Wie verschieden sind Nahrung und Lebens-

weise der Völker zwischen dem Acguator und den beiden Polen!
Wie wenig hätte es den Verhältnissen entsprochen, wenn die

Kirche ihr Spcisegesctz dem mosaischen nachgebildet nnd den

Genuß irgend eines Nahrungsmittels ganz untersagt hätte!

Was aber die Kirche wirklich vorgeschrieben hat, hat sich bei

allen Völkern unter allen Himmelsstrichen als möglich erwiesen,

und besteht seit Jahrhunderten in Kraft. Allerdings hat die

Kirche, welche die besonderen Bedürfnisse jedes Einzelnem be-

rücksichtigct, auch die verschiedenen Verhältnisse der Völker nicht

übersehen, und im Norden Einiges gestattet, was im Süden

verboten ist, wie z. B. den Gennß von Milch nnd Eiern au

Fasttagen. Auch ist das Gebot im Vergleich zur anfänglichen

Strenge in einigen Punkten gemildert worden. Aber in der

Hauptsache ist dasselbe überall und zu allen Zeiten dasselbe

geblieben."

Im zweite n Theile wird der G r u ud und G ei st

des Fasteugebotes in vorzüglicher Weise beleuchtet. „Die Heu-

tige Welt," sagt oer Hochwürdigstc Bischof Augustiuus, ver-

achtet den Buchstaben deö Gesetzes und rühmt sich des Geistes,

während mau bei näherer Prüfung beide bei ihr vermißt,

namentlich in Bezug auf daS Fasten nnd was damit zusammen-

hängt DaS Fastengebot ist nicht bloßer Buchstabe, und das

Fasten nicht bloße Aeußerlichkeit, sondern beide stehen in leben-

diger Beziehung zu dem Geiste des Christenthums, und dieser

verflüchtiget sich, wo mau das aufgibt, was ihn äußerlich

zum Ausdruck bringt und ihn erhalten und stärken hilft. Die

heutige Welt hat das Fasten verlernt, nnd das hat mitgewirkt,
daß ihr gewisse Grundbegriffe des Christenthums zu eigentlichen

Fremdwörtern geworden sind, deren Sinn ihr völlig nuvcr-

ständlich ist. Ich will Euch, geliebte Bistlmmsangchörigc,

einige dieser Grundbegriffe im Zusammenhang mit dem Fasten-

gebot vorhalten, damit Ihr prüfen könnt, wie spät es bei Euch

ist, und wohin es mit Euch kommt ohne Beobachtung des

dritten Kirchengebotes. DaS Fasten ist für Euch ein nuent-

behrliebes Erfordernis; für die Uebung d c r Buße nach Innen,
d e S G c h o r s a m S nach Oben, der S e l b st v c r l e u g-

nun g nach Unten und des Bekenntnisses nach

Außen."
Wir müssen es uns versagen, hier die ebenso gründliche,

als praktische Ausführung dieser einzelnen Gesichtspunkte wieder-

zugeben. Es sollen in nächster Nummer des „Pastoralblattes"
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noch einzelne Stellen aus diesem zweiten Theile heransgc-

hoben werden.

Aufruf
zu Gunsten der Missionsstation Wetzikon, Kt. Zürich.

In Wetzik on nnd den umliegenden Ortschaften wohnen

ca. 1666 Katholiken. Die mcistcn müssen als Fabrikarbeiter
oder Dienstboten ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Er-
süllnng der religiösen Pflchten war ihnen bisher sehr erschwert.

Es wurde deshalb vom Hochwst. Herrn Bischöfe die Errichtung
einer eigenen Missionsstation beschlossen. Ein Local wurde gc-

miethet und in eine» Betsaal umgewandelt. Am 1. Mai l. I.
wurde zum erstenmal das hl. Meßopfer in demselben darge-

bracht. Den 4 gl. MtS. erfolgte die feierliche Eröffnung der

Missionsstation unter zahlreicher und freudiger Theilnahme der

Katholiken.
Der jetzige Znstand der Station kann aber nur als ein

Provisorium betrachtet werden. Der Betsaal vermag nicht ein

Dritthcil der Katholiken zu fassen nnd eignet sich überhaupt

nicht für die Feier des Gottesdienstes. Soll der Zweck der

Missionsstation möglichst gut erreicht werden, so muß noth-

wendig ein Gotteshaus, d. h. eine Kirche erstellt werden. Die
hiesigen Katholiken zeigen Opfcrwilligkeit. Da sie aber wie

schon bemerkt mit geringer Ausnahme dem Arbeiterstande an-

gehöre», so sind sie nicht im Stande, ein solches Werk ans

eigenen Opfern zu erstellen. Wir sind deshalb genöthigt —
auch für Wetzikon an den so oft bewährten Opfersinn des

christlichen Volkes zu appelliren. Der scl. Alba» Stolz sagte

einst in einem Aufrufe für einen gleichen Zweck.- „Schon
lange dauert mich nichts mehr im Lande, als eine große Gc-

meinde, welche gleichsam Hungersnoth leidet im Wichtigsten,
was die Menschenseele braucht. Das Leben des LeibeS wird
erhalten durch leibliche Nahrung, das Leben der Seele braucht
auch Nahrung; ihr Leben ist wahre Religiösilät; und soll diese

Flamme in der Seele nicht auslöschen, so muß Oel zugegossen

werden. Soll ich ein jrommes Leben führen, so muß ich doch

auch Gottesdienst und die hl. Sakramente benützen können;
dies ist das Oel für das ewige Licht des geistlichen Lebens,
und eine Gemeinde, welcher es daran fehlt, die leidet Hungers-
noth an der Seele. So wahr es aber ist, daß an der Seele

mehr gelegen als an dem Leibe, so wahr ist es auch, daß es

noch ein größeres Werk vor Gott ist, der nothleidenden Seele

beiznstehen, als bloße LeibeSnoth zu lindern Siehe!
Christus steht vor der Thüre nnd klopfet an. Willst du nicht

Herz und Hand ihm öffnen? Sei es auch nur Weniges, was
dn geben kannst, so gib dieses Wenige. Dem Herrn wird eine

Kirche besser gefallen, welche gebant ist von den kleine» Gaben

und der großen Liebe zahlloser Christen, als wenn ein reicher

Fond oder ein Millionär allein das Geld dazu geschenkt hätte."
(Alban Stolz. Vortheilhafter Antrag 1861.)

Indem wir an diese schönen Worte eines ebenso gelehrten
als eifrigen Priesters erinnern, hegen wir die sichere Hoffnung
nnd die frohe Zuversicht, die christliche Liebe und Mildthätig-

keit werde auch den Katholiken in Wetzikon zu einem würdigen
Gvtteshause verhelfen, damit auch da dem göttlichen Heiland?
eine Stätte der Andacht bereitet werde, wo die Katholiken unter
dem Schutze des hl. Apostelfürsten Petrns, der Jahrhunderle
lang hier als Kirchenpatron verehrt wurde, dem lieben Gott
nach den Vorschriften ihrer hl. Religion dienen können.

Die H. H. Geistlichen werden dringend ersucht, diese Mis-
sionsstalio» dem gläubigen Volke zu empfehlen nnd allfällige
Gaben entweder an Hochw. Hrn. Dekan P f i st e r oder an

Hochw. Hrn. Pfarrer O d e r m att in Wetzikon zu senden.

So lange hier eine katholische Missionsstation besteht, wird

man der Stifter und Wohlthäter beim hl. Meßopfer und im

Gebete gedenken, damit Gott ihr Vergelter sei.

Wetzikon, am hl. Weihnachtsfestc 1896.

Das Comité für einen K i rche n b an in W e tz i k on:
S. Pfister, bischöfl. Commissar in Winterthnr.
V. Schwander, Nalionalrath in Galgenen (Schwyz).
A. Diethelm, Kammerer und Pfarrer in Dietikon.
Dr. Zürcher Deschwanden, Arzt in Zug.

I. Odermatt, Missiouspriester in Wetzikou.
Xav. Schnürigcr, Pfarrer in Rüti-Tann.
Dr. Tav. Hüppi, Arzt in Gossan, (Zürich).
A. Helbling, Statiousvorstand, Aathal.
Karl Suter, Wetzikon.

-1:

Bischöfliche Empfehlung.
Der Unterzeichnete Diöeesanbischof bestätigt hiermit die

Wahrheit obiger Angabe». In Wetzikou ist in der That
die geistliche Noth groß nnd die Gründung einer Missions-
station mit Kirche dringend nothwendig. Wir empfehlen tahertz
vorstehenden Hülferuf eindringlich dem Opfersinne der Gläubigen

innerhalb und außerhalb des Bisthnmö und sind sicher, daß

die Glanbensbrüder, und besonders jene, denen die Segnungen
einer katholischen Scelsorge ohne ihr Znlhun zu Theil geworden,
ans Dankbarkeit dafür ihren Noth leidenden Brüdern freudig

zu Hülse eilen werden.

Chur, den 26. Dezember 1896.

(I-. 8.) I v h a n n e s F i d e l i s,
Bischof.

Kirchenpolitische Umschau.

(Corresp. von B. G.)

Die Kirchgemeinde Laufen (Jura) hat mit 183 gegen

141 Stimmen Ausschreibung der Pfarrei beschlossen. Ueber

die Bedeutung dieses Beschlusses haben wir uns in der letzten

Correspondenz sansgesprocheu. Die Mehrheit ist nicht allzu-
groß, aber doch immerhin Angesichts der obwaltenden Verhält-
nisse beinahe über Erwarten; es ist aller Grunv anzunehmen,
daß bei der bevorstehenden Pfarrwahl das Stimmenverhältniß
noch ein günstigeres sein wird. Es haben auch in Laufen^

Familienväter, welche ihre Kinder in den römifch-katholischeu

Gottesdienst und Unterricht sen cn, für Beibehaltung de
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altkatholischen Pfarrers gestimmt; — wir sage» ausdrücklich

^ u ch in Laufen, weil eine solch' grundsatzlose Haltung in

großen Städte» nichts Ungewöhnliches zn sein scheint. — Zur
Vervollständigung der „Chronik" diene die Mittheilung, daß

am Abenv nach der Abstimmung eine Anzahl junger aufge-

regier Leute unter Anführung eiueö Lehrers in den römisch

katholischen Psarrhof drangen, um ihrem Aerger über das Ab-

stimmungSergebniß nach allkatholischer Manier Luft zu machen.

Das S o l o t h u r » i s ch e Obergericht hat sich nunmehr

dem Regierungsrath angeschlossen und sich für Beurtheilung
der AusscheidungSsrage von Kircheugut incompetent erklärt. Die

römisch-katholische Psarrgemeiude Trimbach wird daher mit

ihrem Begehren an die Aoministrativbehöroe gewiesen.

Für die am Montag beginnende Großrathssitzung in

A a r au ist das Dekret über Regelung der kirchlichen Ver-

hältuisse in Mumps, Obermumpf und Wallbach auf die Trak-
tauden gesetzt.

Die Grütlivereiue des Kantons Solothurn und andere

Kreise gleicher Richtung wollen wieder eine einseitige Aende-

rung des Feiertagsgesetzes oder mit einem Worte eine „Feier-
tagsfrage" heraufbeschwören, nur wieder etwas in consessio-

ueller Hetze macheu zu können.

Wcgleitung zur Erthriluilg upii Fnstcn-Dispcns.
(Ails Prof. Dr. Primers Pastoralaniveifa igea. K L, 4. Bd

1. Glaubt jemand einer Fastcndispcus zu bedürfen, so ist

er strenge verpflichtei, die dafür sprechenden Gründe mit aller
Wahrheit und Ausrichtigkeit anzugeben.

2. Die Dispense kann im ausgedehntesten Zeitmaße
^(höchstens) auf ein Jahr, nämlich von einem bischöfl. Fasten-

Hirtenbrief zum andern ertheilt werden.

3. Grund, Dispense zu (erbitten und zu) g e w ä h-

reu, kann nur eine ungewöhnliche Schwierigkeit, das Gebot

zu erfüllen, sein.

Als ungewöhnliche Schwierigkeit kann schon die e r w i e-

se ne (aber nicht etwa bloß eingebildete) Thatsache

gelten, durch Uebung des Fastens körperliches Unbehagen zu
fühlen, auch wenn dieses weder Gesundheit noch Arbeitskraft
schädigt.

4. Dispens von der A b st i n c n z schließt die des A b-

bruches nicht ein und umgekehrt.

Die Abstinenz-Dispense darf nur für die Ha up tmahl
z ei t (Mittagessen) gegeben werden; - für die Abendcollation

nur für den Fall, daß Gesundheit oder Berufsthätigkeit durch

Abstinenz geschädigt würde.

5. Als suppletorisches Werk gilt vor Allem der andäch-
tige Besuch einer hl. Messe während der Woche, verbunden
init den für die F a st c u z c i t vorgeschriebenen
t außergewöhnlichen) Gebeten und im Fastenmandat e m p f o h-
le n eu Liebesgaben (Almosen).

6. Das Fasten beruht aus Natürlichem und gött-
lichem Gebote; nur daS Wann und Wie ist Kirchen
gebot. Daraus folgt die Pflicht freiwilligen F a ft e n s

zur gelegenen Zeit und entsprechender Weise für solche, die

vom Kirchengebote Dispense erwirken.

7. Dispense auf Grund (wissentlich) ungenügend ge-

machter oder unwahrer Angaben ist ungültig.

.,8. Das göttliche Gebot des Fastens gründet aus der

göttlicher Absicht, mittelst des Fastens die menschliche Sinn-
lichkeit im Zaume zn halten — villa eompni-

mens den G eist zn erheben — mnàm sis-

vans —, Tugend zu gewinne» und ewigen Lohn — vir-
lutsm Infini nt pnWinia. —^—

Kirchen-Chrvnik.
Diöcese Lausanne-Genf. Am 18. Februar erfolgte

die offizielle Mittheilung, daß der hl. Vater den
16. Februar als Nachfolger des Cardinal
M e r m illod auf dem B i s ch o f s st u h l e von
L a u s aII n e G e u f den Machw. Men. Plfe. Derua;
in Lans a n u c ernannt hab c. Der Gewählte genießt

bei Katholiken und Protestanten der Kantone Gens und Waadt,

sowie der übrigen Diöcese das Ansehen eines hochgebildeten,

edeln, zielbewußten und zugleich milden Priesters nnd das Ver-

trauen und die Verehrung beider Coufessioneu begleiten ihn

aus den altehrwürdigen Bischofsstuhl von Lausanne-Genf.

Hochw. Hr. Pfr. Joseph Deruaz ist geboren den 12. Mai
1826 in Chaulex, Kt, Genf. Er stecht demnach im 65. Alters-

jähre. Seil 1859 steht er der katholischcuKirchgemeiude Lausaune

in ausgezeichneter Weise vor. Seine Studien machte er, ge-

ineinsam mit Kaspar Mermillvd, in Evian, dann im Seminar

zu Freiburg. Ordinirt wurde Hochw. Hr. Deruaz am 25. Mai
1856. Bis 1852 war er Vicar in Grand-Sacconuex-Pregny,

dann kam er als Pfarrer nach Rolle, später nach Lausanne.

1879 begleitete er Msgr. Marilley au's Concil nach Rom.

Er ist Ehren-Chorherr der Abtei St. Maurice und Dekan des

Dekanates Lausanne.

Italien. R o m. Am 9. Februar cmpfieug der Papst

alter Uebung gemäß die Fastenprediger der verschiedenen Kirchen

der Stadt und ermähnte dieselben in einer längern Anrede,

„mit allem Eifer an der Belehrung des Volkes im Glauben

und an der Besserung desselben in den Sitten zu arbeiten." —
Der hl. Vater geht jetzt täglich in den Garten, um persönlich

vom Fortschreiten der Arbeiten am Belvedere, das er für astro

uomische Beobachtungen bauen läßt, sich zn überzeugen.

— Rom. (Correip.) Neapolitanische Zeitungen berichten

über eine edle That des dortigen K a r d i n a l - E r z b i s ch o fs

Sau-Felicei „Letzter Tage wurde ein armer, alter Mann
von der Straßen-Eisenbahn überfahren; beide Beine wurden

ihm abgeschnitten. Der Unglückliche lag auf dem harten

Straßcupflaster, von vielen Neugierigen umringt. Im selben

Augenblicke fuhr der Kardinal durch die gleiche Straße, ließ

sogleich seinen Wagen halten und stieg aus, nm zu sehen,

was der Zusammenlanf des Volkes bedeute. Als er den armen

verstümmelten Menschen sah, ließ er sogleich Kissen und Decken
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aus seiner Kutsche holen, um für den Unglückliche» ein Bett
zu bereiten. Dann kniete er zu ihm ans die Straße hin,
sprach -hm Trostworte zu und betete mit ihm die Sterbcgcbete.
Dann ließ er ihn in seinen Wagen heben, um ihn in'S Spital
zu bringen. Der arme Mensch aber starb, bevor er den Spital
erreichte, in der Kutsche des Kardinals. Das Volk, welches
Zeuge dieser edlen That war, brach in stürmische LvbeSerhe-
bnngen über diesen „zweiten Kardinal Karl Boromäns" aus.

Oesterreich. Wien. Der P r i c st c r - Gebets-
verein à'seî-îmà Kare/'âeâ. Preen
rator der àsoeinlio ist der Fürsterzbischof von Wien, Dr,
Anton Io sep h G r u s ch a, Leiter des Gesammtvercins:

Rudolph Koller, infnl, Prälat bei St, Stephan in
Wie». Dieser Priester Gebetsvercin zählte am 31. Dezember
189«) in 95) Diöcescn 5190 Mitglieder. Seil Gründung des

Vereines sind demselben 6091 Priester beiget.cteu, wovon 301
gestorben sind, AuS 49 Diöcescn in Oesterreich-Ungarn ge-
hören dein Vereine 3521 Mitglieder an. Ans 20 Diöcescn
Deutschlands zählt der Verein 2133 Mitglieder, dar on ans
der Erzdiöcese Freiburg 360, ans der Diöeese Nottcnbnrg 053,
ans der Erzdiöcese MTmchcn-Freising 254, ans der Diöeese

Mainz 127, In der Schweiz zählt der Verein 117 Mckglic-
der ans 5 Diöceseu; am stärksten vertreten ist die Diöeese
Chnr mit 68 Mitgliedern, In den übrigen Ländern: Belgien,
Holland, Frankreich, Italien, Spanien, Türkei, Asien, Afrika
und Amerika gehören nur vereinzelte Priester dem Vereine an.
Neu beigetrcten sind dem Vereine im Jahre 1890 945 Mit-
glicder, von denen 3 gestorben sind. Ans der Diöeese
Basel sind neu bcigetreten 10 Mitglieder; aus der

Diöeese Chnr 18, ans der Diöeese Sitten 4. Als Präses
für die Diöcesen der Schweiz wurde ernannt: U. Clan-
dins S ch e r r e r, Kapnzincrordenspricster in Sitte»,

Ellgkllà Die iris ch en B i f eh ö f e halten in ihre»
Fastcnhirtenbriesen, dem Beispiele des Erzbischofs Walsh von
Dublin folgend, strenges Gericht über die parnellilischen Partei-
grnndsätze. Der katholische PrimaS von Irland, Erzbischof
Logne von Armagh, schreibt : „Ein Blatt erzählt uns offen-
herzig, daß die Verfolgung politischer Ziele nichts mit der -

Sittlichkeit zu thun habe. Will man sagen, daß das Gesetz!

Gottes znr Seite zu treten hat, wenn Politiker reden? Gibt!
man diesen Grundsatz zu, so sind alle öffentlichen Handlungen
und viele private der Wirkung der zehn Gebote entzogen. Ich
habe ein Recht, für mich selbst zn reden; ich glaube, ich kann
auch zuversichtlich für die Geistlichkeit und die Laien der Erz-
diöeese mit sehr geringen Ausnahmen reden. In ihrem Namen
und meinem eigenen lege ich das Gelöbniß ab, daß wir nie-
inals einem Banner folgen wollen, welches zn entfalten wir
uns schämen würden G Aehnliche Hirtenbriefe haben der Erz-
bischof von Tuam, Mac Evilly, und der Bischof von Galway
erlassen. Eine besonders strenge Sprache führt der Bischof
von Cloghcr,^Donnelly : „Unsere parlamentarische Partei ist

gespalten, nnscrGnationalc Organisation ist entzwei, Gewalt-
thätigkeiten sind begangen worden, unser Land steht da als

Schauspiel für die Welt, und alles dies ist das Werk eineS

Mannes, welcher nach großen öffentlichen Verdiensten sich

schmählicher Verbrechen schuldig gemacht hat und welcher, staH

eine Zeit lang vor der Welt sich zn verbergen, mit eherner

Stirne darauf besteht, Führer der irischen Nation zu bleiben,"

Perjvnal-Clzrnnrk.
Solothurn. Sonntag, den 15. Februar, starb der Hochw.

Herr Johann Jäggi, Pfarrer in Kappe! im 46.
Altersjahre, Derselbe war früher Pfarrer in Rodcrsdorf
und W y s e n. In Kappcl war ihm nur mehr eine Wirksam-
keit von 2Us Jahren vergönnt. Er war ein pflichttreuer, für
das Wohl seiner Anvertrauten aufrichtig besorgter Seelenhirtc,
Ein Nekrolog wird folgen. U. l. U,

Literarijches.

Handbuch der katholischen Litnrgik, Von l)r. Valen-
tin Thalhvfcr, päpstlichem Hausprälaten, Dompropst
und Professor der Theologie in Eichstätt, Mit Approbation
des Hochwst Herrn Erzbischofs von Freiburg, Zweiten
L a n o e s erste Abtheiln n g, Freiburg i. B. Herder'sche

Verlagshandlung, 1890 VllI u, 344 S. M, 4 Thal-
hofers Handbuch der Litnrgik bildet einen Haupttheil der bei

Herder erscheinenden „Theologischen Bibliothek," HXIII 1.)
Diese erste Abtheilung des 2. Bandes enthält den wichtigsten
Theil der speziellen Litnrgik, nämlich die Erklärung der Liturgie
des hl, Meßopfers, Die hl. Messe wird nach allen''
ihren Beziehungen, sowohl als Ganzes, als auch in ihren
einzelnen Theilen mit wissenschaftlicher Giündlichkeit dargestellt.
Auch das geschichtliche Moment wird eingehend behan-

delt; denn „gerade der Einblick in die geschichtliche Entwick-

tnng der Meßlitnrgic ist für deren richtiges Verständniß höchst

belangreich." Vorwort,

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Den Direktoren des Vereins der Glaubenvcrbreitung wird

hiemit znr Kenntniß gebracht, daß inskünftig, anf Wunsch des

Central-Comite's, das Verzcichniß der, den Direktoren zustehen-
den Vollmachten zugleich mit der erforderlichen Ordinariatsbe-
willigung auch durch die bischöfliche Kanzlei kann bezogen
werden.

Mir die afrikanische Mission sind bei der bischöfl. Kanzlei
>

Basel-Lugano ferner eingegangen:
Von den Pfarreien: Ehrcndingen Fr, 25, Pruntrut 181,

Bcurnevüsin 9, Courchavon 15, Damphreux 12, Charmoille
7. 50, Rocourt 5, 60, Fahy 21, 50, Reclàre 11, Bressau-
court 9. 50, Asuel 8, Grandfontaine 12, Courtemaichc 6, 60,
Vcndlinconrt 12, Bonfol 35, 50, Conrgcnay 36. 50, Miücourt
5, Cornol 25. 10, Alle 17, Coenve 42 Fr.

Diese Anzeige gilt als Quittung,
Die bischöfliche Kanzlei.

Solothurn, 19, Febr. 1891.

Ivs. Bohrer, Kanzler.

Mir den Kirchenban in Affoltern.
Uebertrag laut Nr, 7 : Fr. 54, 50

Durch die bischöfl, Kanzlei „ 5,

F^59^50
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Heiligen-Ltatuen
»»» kiolî! in keiner yvlàssunx nini V'vrxvldmm i» jostar lZriisso.

goliekdiidso v/ia r. lZ. N Kcour.vog-IZllder.
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llnus, sciwic knr Zlissiuns- nini Vklàrenxe,
Iliustiiitoi- I'ucis-Omi-nnl koigt nnk Verlnn^e» g-ratls und kinneo.

Von Leite îles lirsniinsrinneu-Eanvevtas in Elmüt/. wird istsmit bezeuget, dass Herr sZdolt Vox! kür dis Ersniinc-
rinnsn-Kiosterkirew' ans seiner ctnstait in Innsbruck ô Ltntnen ?.nm alissitigsn IVolilgstallsn dsr Ltadtbswaliner gslisksrt
I>»t. k'erner xwvlk izrosss Erncitixs ncbst znvei KImnen in (ins lNior nnd (iis Llostsr^sIIen, ànnn d»t Herr Vagi 4 miss-
luiü-eiiL Stàsn von andern Liidbansrn bcreitwiilÍA unà nnk lins vollkommenste Iisr^estsIIt.. Der Vlmüticsr vrsnlinsrinnen-
Vonvent kann die àstnir des Herrn Vnxl bssti-ns einpksliie».

Ilrsulincrinnenktostsr, lll. dänm-r 1L87. i'.!<»«< t ^>« i>ì>l« i. Al»rî>» Is;»!»tii»,
Rector der lirsnlinorinnenkirclie, d. Oberin. 14'

î ' '''7.'-
' '
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WeilinäLlits-Ki-ippen-oZksieliliiicisn.
IZINIQSIk ÄU8 Unix

ìielit vsrsüdert nnd vergoldet, kür Rireirsnnltnre Iissandsrs
wegen de/ sckvnsn Ikorin und Onuerünktigkeit geeignet.

Ovigeinülde nnk l^eiinvund in.jeder iirösse,
wie !i. S. ^It»r-, Lrudsrsoliatts-, Rnlmeu-Liider etc. etc.

lì j,,II«I>
nuk I.sinwnnd in Oel genrnit, mit nnd olins kìnlnnen.

UsiliZs Lràdzr.

erscheint Verlage

Ein MM GrMtlimij siir ElKmiiimilMeii
e u z i g e r ^ C a. i u Ei n fiedel n.

Brod der Engel.
preise gediiiidcn i

?to^ IÜI. Jiiiitaiion-Leder.Pnpier.grpriiqt
»»d vergoldet, Goldschnitt Fr. I. 1k>

?to. Ll)ö. Englische Leinwoud. init Relief-
Vrcssnng. Goldvignettk, Friiigoldschnitt

Fr. I. 2n
No. 4V->. Schwarz Leder, chagrinirt, mit

Blindpressung. Goldtitel, Feingold-
schnitt Fr. t '0

No. öö!1. iinccht Kalblcder, dunkelfarbig,
weich, niit Bignctte, Fcingoldschnitt

Fr. 2. 75,

Nr. L72. Imitation-Elfenbein mit Bein-
Mittelstück, Feingoldsrhnitt Fr. N 7ö

Vollständiges Gebetbuch
sur

Kclthot'iken albev Stände
besonders für

Erstrommuniranten.
Von Boimveiitura Hammer, d. 8. k'.

Niit bischöflicher Approbation.
Mit Chromv-Ziertitcl und t Slahlstich.

48V Seitcli. Format V. 108x66 mm.
Ein außerordentlich rcichhalsigeZ Andachtebnch anö berufenster Feder. Tasselbc ist nicht

nur als ein vortreffliches Geschenk siir Erst Eominunicantcn verwendbar, sondern zugleich vermöge
seine- mannigfaltigen, höchst gediegenen Inhalt- geeignet, noch manche Jahre nach dem Tage der
ersten heiligen Communion nl- vollständige- G'bclbnch siir die kirchliche und hänsliche Andacht
zu dienen, und wird auch Erwachsenen die besten Tienste leisten. Besonder- sei aufmerksam ge-
macht auf die den einzelnen Andachten vorausgeschickten kurzen, praktischen Unterrichte.

Kurze Jnhalts-Angabe.
Die nothwendigsten Gebete nnd Lehrstücke, 2 Morgennndnchten, 2 Abendandachten, 6 (resp.

7) Meßandachten, n. A. Hausmesse, Vesper-. 2 Beicht 2 Coinmnnion-Andachten, Andachten zum
heiligsten Sakrament, zum hl. Herzen Jesu, zum Leiden Christi, zu Maria, zu den Heiligen, Für
bitten, Andachten für Kranke und Sterbende, für die Abgestorbenen, viele Ablaßgebcte ?c. ?c.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 15°

Ta rkregister, EheregiKor, Äterbereyister
mi^odor ohne Einband sind stctd vovräthig in der Buchdruckern

Vm'kard Frölicher, Solothuru.

Unttbertrefftichcs 94>

WM gegen GliedW
und ällßere HierlîiiltuiljZ

von Balth. Amstalden in Sarne».
Dieses allbcwiihrte Heilmittel erfreut sich

einer stets wachsenden Beliebtheit und ist

nun auch in folgenden Depot vorrälhig:
Suidtcr'sche Apotheke in Luzern,
Stutzer, Apotheker in Schwyz,
Kännel-Christen, Apotheker in Staus,
Schießlc u. Förster, Apotheker in Solothurn,
Lobet, Apotheker, Herisau,
Schlaepfer, Apotheker, Bricg u. Visp.
Preis einer Dosis 1 Fr 5lk. Für ein ver-
-breitetes lange angestandenes Leiden ist
eine Doppeldosis à Z Fr. erforderlich.
Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
des In- und Auslandes können bei Unter-
zeichneten: auf Wunsch eingesehen werden.

Der Verfertiger und Versender
B. Amstalden, Sarnen, Obwalden.

iltzi l'mkliützll«! 6!li't.lt>àii»si
il» Hlnilàlivt't.?«, jilliiÜLii !<>'. 2 —

Gl^ianllold ^clis Xultiu' «1er

Eine Person,
mittleren Alters, im Kochen und in allen Haus-
lichen Arbeiten, auch im Nähen gewandt,
wünscht Stelle als Haushälterin bei einem
Geistlichen. Diese Person hat schon mehrere
Jahre eine solche Stelle versehen.

Zu erfragen bei der Expedition. 12-
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No. lisas. No. lisas. No. lllN02. No lsooz.

îlli i I "6l!>< Ein Priester erteilt die hl. Kommunion, in Tapographic.
- schwor; mit Einfassung in Gold- niid Farbendruck, Forinat 2?0X2l0 ocm.

pr. tw Stück Mk. k.- -- Fr. 7.5»

ìlll -î^âS hl. Abendmahl, Cbristnd mit den 12 Ilpostcln, nach Stahlstich
- tzypographie. schwär; mit Einlassung in Gold- und Farbendruck,
Format 2KVX2IV mm Pr. 1bi> Stück Mk. K. — — Fr 7.SV

pli Christus nnl Kelch, Brustbild in Slablkück mit tierischer Einfassung,
Format 280> 210 mm. pr. lllll Stück Mk. 12. - -- Fr. 15.^-

îin j âhht Christus spendet dem hl. Johannes dir Kommunion, in

- ^ Stahlkich mit allcaor. Einfassnna, Format 2X»)<2tN mm. pr 100 Stück
I!k. 12.-- --- Fr 1s.—

îîn ',Niì t Das hl. Abendmahl, Christus mit den 12 Aposteln in Stahl-
stich mit ;ier>. Einfassung, Form. 23l>x2il> mm. pr. ll>0 Stuck

'Iîk. 14.— — Fr. 17. sb

Sind auch in Partien von weniger als 1t>0 Stück zn haben.

1(mi8tV6ì'!U V01i H. lZo. in ^!N8Iöl!kI^ <86lM6i^ uml Dlàsiuî (ZUîen).

Andenken an die erste Zeitige Nonnnnnion
mit Aufmahmsformol, zum Ginirtireideu der Uuiuen rto.

Andenken nil die erste heilige Weicht
mit flufnahmskormkl, ;um Linlchrkibm der Namen ete.

Po 1 Ft) Der Verlorne Sohn,uv. Stahlstich in Tstpogra-
phie schwar; mit Tcxt ans dcr klciickseite,

Format 145X^3 mm. pr. 100 Stück
Mk. 1. ^ Fr. 1.2s

îlil Neelorne Sohn in
UV. in farbiger Ein-

fassniig, 6" Format ca. 250)<l30 mm.
pr. 100 StiickMk. 10.4b Fr. 13.—

Po Verlorne Sohn in
uv. ^ardondruck mit Goldrand

n. Text anfRncks., Form. lläX75 mm.
pr. 100 Stück Mk. 3.2b --- Fr. 4.—

No. Z76lZ Dasselbe Kild und 3 Seiten
Text m. Älnleitnng u. Betrachtnng. Form,
gesaht 115X7ö mm. pr. 100 Stück x >z->°>-> „«N

Mk. 4.40^ Fr. 5.50
Po Der Verlorne Sohn in Stahllich mit Spitzenrand n.uv Rückseite, Form. I20XB0 mm. pr. l00 Stück

Mk. 3.40 Fr 10.50

p., Der Verlorne Sohn, Nnndbild ili Farbendruck
- - à in reicher Lhromo-Eiiis K- Format WSXNZN >«>».

pr. 100 Stück Mk. 17.«0 ^ Fr. 22.—
Po Jesus der gute Hirt in gan;cr Figur, mit Schafen
uv. r î„ Farbendruck, ansge;ogeli ant iveist Papier mit Gold-

eins. 4' F. ca. 340X230 MM. Pr. 100 Stck. Ilk. 25.00 — Fr. 32.—
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